
Auszug aus der 
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Zülpich 

 
 
 
1.    Vervielfältigungen und Auszüge 
  
 a.)  Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A4 
   Für die ersten 10 Seiten jeweils 0,50 
   Ab der 11. Seite jeweils 0,30 
 b.)  Bei größerem Format als DIN A 4 für 
   jede Seite 0,75 
 c.)  Farbkopien und Farbausdrucke 
   im Format A 4 1,- 
   im Format A 3 1,50 
   im Format A 2 2,50 
 d.)  Für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken 
   oder Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, 
   der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung 
  
 benötigt wird. Die Gebühr beträgt für je angefangene 15 Minuten 6,50  
 
 
 
 
16.   a.) Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, 

Übertragungen in moderne Schrift und Übersetzungen 
 
   je angefangene halbe Stunde 17,- 
   höchstens 33,50 
 b.) Überlassung von Unterlagen zur Einsichtmaßnahme oder  
  Selbstdarstellung von Abschriften in den Räumen des Archivs 
  oder Heimatmuseums  
   für jeden angefangenen Tag 5,50 
 
17.   Bereitstellung von Dateien per E-mail oder Datenträger
 
   je angefangene 10 Minuten 6,50 
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